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Überlegungen zur Verwendung
einer tätowierten Maori-Spirale
als Institutslogo

Georg Schifko

Die Verwendung von Logos als Firmen- bzw. Mar-
kenzeichen kennt man zumeist aus der Geschäfts-
welt, aber auch wissenschaftliche Institutionen prä-
sentieren sich immer häufiger mit einem Logo. So
schmückt sich z. B. das Institut für Kultur- und
Sozialanthropologie in Wien seit 1999 mit einem
Institutslogo, das eine Jury unter vielen studenti-
schen Einsendungen ausgewählt hat. Einen ande-
ren Weg bei der Suche nach einem Logo scheint
das Institut für Ethnologie in Leipzig eingeschla-
gen zu haben, denn dort fungiert seit 1994 eine
Maori-Spirale als Institutslogo (Abb. 1; Anonymus
2005: 2). In einer von diesem Institut mitherausge-
gebenen Broschüre, die den Titel “Ethnologie in
Mitteldeutschland” (2005) trägt, wird erklärt, wa-
rum man sich für dieses Symbol entschieden hat:
“Es ist ein Bekenntnis zur gezeigten Kultur, die
aber zugleich verrätselt und sich mit der verborge-
nen Kultur mischt. In vielen Kulturen werden in der
Spirale Aufstieg, Niedergang und Neugeburt darge-
stellt – eine Sequenz, die auch den Rhythmus der
langen Institutsgeschichte bestimmt hat” (Anony-
mus 2005: 2). Für eine kulturwissenschaftliche For-
schungsstätte liegt die Wahl eines Spiralenmotivs
als Logo durchaus nahe, da man diesem Ornament
tatsächlich in vielen vergangenen und gegenwärti-
gen Kulturen begegnet.

So hat z. B. die Maori-Kultur geradezu einen
Spleen für Spiralen entwickelt, und man trifft die-
ses Ornament häufig auf ethnographischen Artefak-
ten aus Neuseeland an.1 Besonders zahlreich kom-
men sie zudem in den auffälligen Tätowierungen

1 Zum Spiralenmotiv bei den Maori siehe Te Hiroa (1962:
314–317) und Barrow (1986: 45f.).

Abb. 1: Das Spiralen-Logo des Instituts für Ethnologie in Leip-
zig (Anonymus 2005: 2).

(moko)2 der Maori vor. Die in Leipzig als Logo
auserkorene Spirale wurde laut Angaben des In-
stituts aus der “Wangentätowierung eines Maori-
Fürsten” (Anonymus 2005: 2) entnommen. Dass es
sich bei der vorliegenden Spirale um den Bestand-
teil einer Gesichtstätowierung handelt, erkennt man
auch eindeutig daran, dass sich im Logo die paepae
genannte obere Wangenspirale links unten in einen
als wero bezeichneten Teil erstreckt,3 der von Sim-
mons (1999: 66) als eine “projection of the upper
spiral on the cheek as a dagger form with interior
lines” beschrieben wird. Aus einem Vergleich mit
der einschlägigen Literatur geht hervor, dass es sich

2 Für einen Überblick zu den Tätowierungen der Maori siehe
Robley (1896), Simmons (1999) und Te Awekotuku (2007).

3 Die beiden hier angegebenen Maori-Bezeichnungen für die
Teile des Gesichts-moko wurden ursprünglich von Edward
Shortland aufgezeichnet und werden bei Augustus Hamilton
(1896: 312f.) angeführt.
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Abb. 2: Eine von Te Pehi Kupe selbst angefertigte Zeichnung
seines Gesichts-moko (Simmons 1999: 66).

bei dem Leipziger Institutslogo um die obere Spi-
rale aus der linken Gesichtshälfte vom moko eines
Maori-Häuptlings namens Te Pehi Kupe handelt,
der sich 1826 in England aufhielt, um Schusswaf-
fen zu besorgen.4 Das Logo wurde einer Zeichnung
(Abb. 2) entnommen, die Te Pehi Kupe selbst, ohne
zu Hilfenahme eines Spiegels, angefertigt hat.5

Nun darf aber keineswegs als selbstverständ-
lich angenommen werden, dass die Verwendung
von Te Pehi Kupes Tätowierung als Institutslogo
gänzlich unbedenklich sei. Vielmehr sollte man
auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass die
Indigenen Neuseelands diesen Rückgriff auf ein
Gesichts-moko als Vereinnahmung einer ihrer be-
deutendsten kulturellen Manifestationen betrach-
ten könnten. Die Tätowierungen, die im Zuge ei-
ner kulturellen Renaissance (māoritanga) einen

4 Te Pehi Kupes Bemühungen um Waffen, mit denen er seine
Feinde besiegen wollte, verliefen ohne Erfolg. Horatio Ro-
bley (1896: 16) zufolge wurde er später in Neuseeland im
Kampf getötet und von seinen Gegnern verspeist.

5 Bei der Wiedergabe von Te Pehi Kupes Zeichnung sei-
ner Tätowierungen kommt es bisweilen zu dem andern-
orts (Schifko 2004: 582f.) beanstandeten Fall einer seiten-
verkehrten Darstellung eines Gesichts-moko. Während in
der englischen Ausgabe von Craiks Buch “The New Zea-
landers” die Zeichnung seitenrichtig wiedergegeben wird
(1830: 332), liegt in der deutschsprachigen Übersetzung
(1833: Tafel XIV) eine seitenverkehrte Darstellung der Ge-
sichtstätowierung vor, wodurch die im Gesichts-moko ent-
haltenen Informationen verfälscht werden.

großen Aufschwung erleben, sind nämlich mittler-
weile auch Bestandteil einer Debatte um indigene
Rechte und indigenes Copyright geworden (Eber-
hard 2005: 157), in der man geistiges und kultu-
relles Erbe vor Missbrauch schützen möchte. Ein
Maori-Tätowierer namens Mark Kopua äußert da-
hingehend: “Another . . . very sensitive point is,
Maori in general feel that Pakeha[6] have already
exploited too much of Maori symbols and indige-
nous rights” (in Eberhard 2005: 158). Laila Harre,
die “‘Associate Commerce Minister’ . . . , brachte
ein Gesetz ein, um zu verhindern, dass ‘A par-
ticular moko or tiki[7] design, or Maori word, . . .
could be used as a trademark by anybody without
a specific process by which Maori could object
to its use’” (in Eberhard 2005: 158). Die Maori-
Anthropologin Te Awekotuku freut sich zwar prin-
zipiell über die internationale Anerkennung von
moko und Maori-Design, vermeint aber auch kri-
tisch: “we resist its wider consumption; we con-
stantly and vigilantly assert ownership and control”
(2007: 212). Als besonders problematisch wird es
angesehen, wenn Maori-Tätowierungen “einfach
irgendwo herauskopiert und genommen werden –
ohne Rücksprache, ohne Kenntnisse der Kultur und
ohne Erlaubnis” (Eberhard 2005: 160). Das proble-
matische am Kopieren und dem Weiterverwenden
von Maori-Tätowierungen ist im Umstand begrün-
det, dass jedes Gesichts-moko untrennbar mit der
Identität jener Person verbunden ist, die es trägt. In
vergangenen Zeiten konnten daher die Maori bei
Verträgen Nachbildungen ihres moko oder sogar
auch nur Teile (!) davon als bindende Unterschrift
verwenden (Schifko 2005a: 182; 2008: 547). Für
das Leipziger Institut bedeutet dies, dass man im
Falle einer Beanstandung seitens der Maori nicht
entgegenhalten dürfe, ohnehin nur einen kleinen
Ausschnitt von Te Pehi Kupes moko als Logo ver-
wendet zu haben.

In den Augen der Indigenen Neuseelands gab es
bereits mehrmals Anlass zur Verärgerung über ei-
ne westliche Vereinnahmung von Maori-Tätowie-
rungen. So haben z. B. manche von ihnen ihren
Unmut darüber geäußert, dass ausgerechnet der
wegen Vergewaltigung verurteilte Boxweltmeister
Mike Tyson sich im Gesicht eine Tätowierung hat
anbringen lassen, deren Gestaltung unverkennbar
an traditionelle Maori-Muster angelehnt ist (Anony-

6 Unter pākehā verstehen die Maori “‘Fremde’, ‘Weiße’ oder
zum Teil eingeschränkter: britisch-stämmige Neuseeländer”
(Eberhard 2005: 152).

7 Ein tiki ist eine menschenähnliche Figur, die einen Vor-
fahren, einen Gott oder ein anderes spirituelles Wesen dar-
stellt (Barrow 1986: 32).
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mus 2003; Schifko 2007: 562). “Ebenso sah sich
auch in Amsterdam ein Restaurantbesitzer, der aus
Begeisterung für Neuseeland und die Kultur der
Maori sein Lokal ‘Moko’ benannt hatte,” mit einem
Vorwurf seitens der Maori konfrontiert, “dass er
das Tabu (tapu), welches mit dem moko verbunden
ist, geschändet habe” (Eberhard 2005: 152; Schifko
2007: 564). Der Restaurantbesitzer hatte nämlich
nicht in Betracht gezogen, dass in der Vorstellungs-
welt der Maori das tapu eines Gegenstandes oder
einer Person durch das Zusammenbringen mit (ge-
kochten) Nahrungsmittel aufgehoben werden kann
(Best 1982: 20–23). Es ist daher höchst unzuläs-
sig, ausgerechnet einen Gastronomiebetrieb mit
dem Namen “Moko” zu versehen. Aus ähnlichen
Gründen ist es auch nicht angebracht, Bilder von
Maori auf Speiseartikeln zu zeigen (King 1991: 3),
ein Schicksal dem nicht einmal der Maori-König
Tawhiao entkam, dessen reich tätowiertes Antlitz
als Markenzeichen für konservierte Fleischspeisen
bzw. für Früchte herhalten musste.8

Dennoch sollte das Leipziger Institutslogo mei-
nes Erachtens kaum Anlass zur Kritik geben, weil
zum einen kein tapu direkt verletzt wird, und es
sich zum anderen beim Leipziger Institut für Eth-
nologie um eine honorige wissenschaftliche Insti-
tution handelt, und nicht etwa um eine Firma, die
Elemente der traditionellen Maori-Kultur instru-
mentalisiert, um ihre Produkte besser vermarkten
zu können. Ein weiterer Umstand, der gegen ei-
ne Beschwerde der Maori spricht, liegt im Verhal-
ten von Te Pehi Kupe selbst, dem ursprünglichen
Träger der verwendeten Gesichtstätowierung. Das
große Interesse der englischen Bevölkerung an sei-
nen Tätowierungen hat ihn anscheinend sehr ge-
freut und er trug in weiterer Folge sehr zur Po-
pularisierung seines Gesichts-moko bei. So ließ er
sich nicht nur bereitwillig porträtieren (Abb. 3)9

und machte viele Angaben zu seinen Tätowierun-
gen, die in die ethnologische Literatur eingegangen
sind, sondern wandte darüber hinaus auch einen
großen Teil seiner Zeit auf, um Zeichnungen von
seinen Gesichtstätowierungen anzufertigen (Craik
1833: 309f.), die anschließend in Umlauf gerie-
ten. Ebenso empfand er auch keinerlei Scheu, das
moko von seinen unmittelbaren Verwandten aufzu-
zeichnen und diese Belegstücke dann auszuhändi-

8 Für eine bildliche Wiedergabe dieser Markenzeichen siehe
Wolfe (1987: 39, Abb. G und K). Ebenso wurde früher z. B.
auch ein Maori erniedrigt, indem man Teile seines moko auf
eine Süßkartoffel (kumara) einritzte (King 1975: 438).

9 Zwischen Te Pehi Kupes Zeichnung und dem von John Syl-
vester gemalten Portrait fallen bezüglich der Gesichtstäto-
wierung einige Differenzen auf.

Abb. 3: Ein Portrait, das Te Pehi Kupe zeigt (Te Riria and
Simmons 1989: 28).

gen (Craik 1833: 310). Zu guter Letzt muss eben-
falls darauf hingewiesen werden, dass die ästhe-
tisch sehr ansprechende Zeichnung von Te Pehi
Kupes Gesichtstätowierung inzwischen auch meh-
rere Buchcover ziert. Dies ist z. B. bei einem Re-
print (1998) von Horatio Robleys 1896 erschiene-
nem Buch “Moko. Or Maori Tattooing” der Fall
(Abb. 4). Auf dem Buchumschlag sieht man ein
von Charles F. Goldie gemaltes Portrait von Te Aho
o Te Rangi Wharepu, das von Te Pehi Kupes moko
umrandet wird. Meines Wissens nach hat diese Ver-
wendung von Te Pehi Kupes Tätowierung auf Sei-
ten der Maori bisher noch nie Kritik hervorgerufen.

Man darf sich aber dennoch fragen, wieso ein
Institut, das sich mit fremden Kulturen und deren
Wertvorstellungen auseinandersetzt, das – wenn
auch noch so minimale – Risiko eingeht, womög-
lich für seine Vorgehensweise von den Maori kri-
tisiert zu werden. Wahrscheinlich hat sich 1994,
zum Zeitpunkt der Implementierung des Instituts-
logos, die Frage in dieser Form noch gar nicht ge-
stellt, denn die Tätowierungen wurden erst Mitte
der 1990er Jahre unter den Maori zu einem Poli-
tikum (Eberhard 2005: 157) und sind dann im wei-
teren Verlauf zu einem “Mittel der Agitation in der
Auseinandersetzung um indigene Rechte und indi-
genes Copyright” (Eberhard 2005: 157) geworden.
Wie relativ rasch sich vieles in “Maori-Belangen”
geändert hat, erkennt man z. B. auch am Umstand,
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Abb. 4: Ein Buchcover, das neben einem Gemälde Charles F.
Goldies auch das moko von Te Pehi Kupe zeigt (Robley 1998:
Cover).

dass das Wiener Völkerkundemuseum 1980 einen
tätowierten mokomokai10 noch bedenkenlos in ei-
nem aufwendig gestalteten Prachtkatalog abbilden
konnte (siehe [Peter] 1980: 212), während man in
einer 1999/2000 im Kölner Rautenstrauch-Joest
Museum gezeigten Ausstellung zu den Tätowierun-
gen in Polynesien aus explizit “ethischen Gründen”
(Mesenhöller 1999: 13) nicht einmal mehr ein Pho-
to eines mokomokai zeigen wollte.

Die Maori-Tätowierungen haben wie kaum eine
andere kulturelle Manifestation der Indigenen Neu-
seelands Eingang in die westliche Welt gefunden
und bilden geradezu ein Paradebeispiel einer trans-

10 Bei den mokomokai handelt es sich um mumifizierte Men-
schenköpfe, die in den Augen der Europäer sehr begehrte
Sammelobjekte darstellten und in vielen Museen ausgestellt
wurden (Schifko 2005b: 384f.).

kulturellen Bewegung bzw. eines cultural flow.11

Die Tätowiermuster findet man nämlich nicht nur
auf der Haut von Weißen, sie sind bereits auch in
Bereiche wie Film, Literatur, bildnerische Kunst
und Werbung eingedrungen. Das hier besprochene
Institutslogo bildet gleichfalls eine interessante und
herausstechende Facette einer transkulturellen Be-
wegung von Maori-Tätowierungen.

Ich möchte mich bei Mag. Veronika Knoll für ihre kriti-
schen Kommentare und Anregungen herzlich bedanken.
Ebenso schulde ich Doris Lidauer und Heinz Gratzer
großen Dank.

Zitierte Literatur

Anonymus
2003 Boxing. Tyson’s Moko Offends. The New Zealand Her-

ald (22. 02. 2003): A3.
2005 Institut für Ethnologie Leipzig. In: Institut für Ethnolo-

gie Leipzig (Hrsg.) / K. Ries (Red.), Ethnologie in Mit-
teldeutschland; pp. 2–3. Leipzig: Institut für Ethnologie.

Barrow, Terence
1986 An Illustrated Guide to Maori Art. Honolulu: University

of Hawaii Press. [2nd ed.]

Best, Elsdon
1982 Maori Religion and Mythology. Part II. Dominion Muse-

um Bulletin 11: 3–682.

Craik, George L.
1830 The New Zealanders. London: Charles Knight.
1833 Die Neuseeländer. (Nach dem Englischen bearbeitet.)

Leipzig: Baumgärtner’s Buchhandlung.

Eberhard, Igor
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Sir Sayyid Ahmad Khan’s Framework
for the Educational Uplift
of the Indian Muslims during
British Raj

Belkacem Belmekki

By general consensus among many scholars and
contemporaries of nineteenth-century British In-
dia, it is argued that the events of 1857, or the
Great Revolt,1 delivered a deathblow to the Mus-
lim community there, which had already been
suffering as a result of the imposition of British
hegemony. In fact, in the wake of this uprising,
the British Colonial Government decided to point
an accusing finger at the Indian Muslims alone as
the bona fide fomenters, and consequently, they
were subjected to a discriminatory policy that dis-
favoured them in every walk of life. This wreaked
havoc on the whole Muslim community, which
was reduced to a state of degradation and hope-
lessness.

It was in that unfavourable atmosphere that
some reform-minded Muslim figures in the South
Asian subcontinent took the initiative to save their
coreligionists from further disgrace and deteriora-
tion, and took upon themselves the task of shoul-
dering the burden of modernization amongst their
fellow Muslims. The aim here is to set out the
case of Sir Sayyid Ahmad Khan (1817–1898) –
one of the greatest Muslim educationists, writers,
and reformers during the British Raj – who was
deeply concerned by the sociocultural and eco-
nomic malaise that the post-1857 Muslim com-
munity in South Asia was experiencing.

After assessing the circumstances in the sub-
continent, Sir Sayyid Ahmad Khan realized the
urgent need to come up with a plan to modernize,
as well as energize, the hitherto comatose Mus-
lim community. Towards that end, he launched a
vigorous reformist movement, referred to as the
Aligarh2 Movement, which affected every aspect
of Muslim life, namely social, economic, political,
cultural, and religious (Khan 2004: 61). This arti-
cle is devoted to his project of educational uplifting
of his coreligionists.

1 The Great Revolt of 1857 is usually referred to as the “First
War of Independence” by most historians from the Indian
subcontinent, and as the “Great Mutiny” by most of Western
historians, particularly British.

2 ‘Aligarh’ was a town in India which served as a centre for
Sir Sayyid Ahmad Khan’s revivalist movement.
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